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Öffentliche Bekanntmachung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Ausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) „Mittelelbe zwischen Mulde und Saale“
hier: Auslegung des Verordnungsentwurfes vom 13. Juni 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit nehme ich zum Verordnungsentwurf zur Ausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) „Mittelelbe zwischen Mulde und Saale“ vom 13. Juni 2018 wie folgt Stellung.

Verlust von seit Jahrhunderten erlebbarer Natur

Durch die Ausweisung der neuen Kernzonen und dem damit verbundenen Betretungsverbot sind zukünftig touristische Ausflugsziele (Alte Elbe, Steinsee, Schmiedesee, Goldberger See, Auenpfad) sowie große Teile des Elbufers zwischen Aken und Breitenhagen für mich als Bürger nicht mehr zugänglich.
Drastischer Anstieg von Hochwasserrisiken
Das durch die Aufgabe der Forstbewirtschaftung in den Kernzonen verbleibende Totholz gefährdet die Standsicherheit von Hochwasserdeichen und Brücken im Hochwasserfall. Dadurch werden fahrlässig oder gar vorsätzlich Menschenleben gefährdet.
Schaden für den Tourismus und dessen künftiger Entwicklung
Die Ausweisung der neuen Kernzonen und das damit verbundene Betretungsverbot führt zum Rückgang der Touristenzahlen und führt zu dauerhaften finanziellen Schäden bei der Stadt Aken (Elbe), beim lokalen Einzelhandel sowie im Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe.

Gefährdung des Brandschutzes und des Rettungsdienstes
Durch die Aufgabe der Bewirtschaftung in den neuen Kernzonen ist im Einsatzfall (Person in Not etc.) an und auf der Bundeswasserstraße Elbe mit unpassierbaren Zuwegungen zu rechnen: Dadurch werden fahrlässig oder gar vorsätzlich Menschenleben gefährdet.
Weitere Gründe

Naturschutz braucht Akzeptanz bei den Menschen vor Ort! 

Bisher waren die ausgedehnten Wälder im Urstromtal der Elbe mit ihrer reichen Pflanzen- und Tierwelt für die Menschen zugänglich und wurden durch sie gepflegt sowie geschützt. 

Viele interessante Ausflugsziele (z.B. Alte Elbe, Goldberger See u.a.) in unserer Region, die mir meine Großeltern und Eltern gezeigt haben, werden meine Kinder und Enkelkinder nie mehr mit eigenen Augen zu Gesicht bekommen, wenn diese NGS-VO in Kraft tritt. 
Dies schafft keine Akzeptanz für den Naturschutz hier vor Ort.

Zusammenfassend bleibt mir deshalb festzustellen, dass ich aus o.g. Gründen den Entwurf zur Ausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) „Mittelelbe zwischen Mulde und Saale“ in der Fassung vom 13. Juni 2018 ablehne.

Mit freundlichen Grüßen
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